
Eingeschränkte Zulassung - § 2 FeV Seite 210/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

202000 Sie führten trotz körperlicher oder geistiger Mängel *) das Fahrzeug, ( B - 1 ) 25,00 
 ohne in geeigneter Weise Vorsorge getroffen zu haben, dass Andere 
 nicht gefährdet werden. 
 § 2 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
202006 Sie nahmen als Fußgänger trotz körperlicher oder geistiger Mängel *) ( B - 1 ) 10,00 
 am öffentlichen Straßenverkehr teil, ohne in geeigneter Weise Vorsorge 
 getroffen zu haben, dass Andere nicht gefährdet werden. 
 § 2 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
202012 Sie ließen als Verantwortlicher für eine andere Person diese trotz ( B - 1 ) 25,00 
 ihrer körperlichen oder geistigen Mängel *) am Verkehr teilnehmen, 
 ohne in geeigneter Weise Vorsorge getroffen zu haben, dass Andere 
 nicht gefährdet werden. 
 § 2 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
202018 Sie verwendeten im Straßenverkehr verbotswidrig ein Kennzeichen ( B - 1 ) 5,00 
 für eine körperliche Behinderung. 
 § 2 Abs. 3, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        

TBNR Bemerkungen 
202000 - 202012 *) Mängel angeben 



Einschränkung und Entziehung der Zulassung - § 3 Abs. 1 FeV Seite 211/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

203000 Sie führten trotz Untersagung ein Fahrzeug. ( B - 1 ) 25,00 
 § 3 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
203006 Sie führten ein Fahrzeug, ohne die vollziehbare Anordnung/Auflage *) ( B - 1 ) 15,00 
 zu beachten. 
 § 3 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
203012 Sie führten trotz Untersagung ein Tier. ( B - 1 ) 25,00 
 § 3 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
203018 Sie führten ein Tier, ohne die vollziehbare Anordnung/Auflage *) ( B - 1 ) 15,00 
 zu beachten. 
 § 3 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        

TBNR Bemerkungen 
203006 + 203018 *) Anordnung oder Auflage angeben/erläutern 



Erlaubnis- und Ausweispflicht für das Führen von Kfz. - § 4 Abs. 2 FeV Seite 212/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

204100 Sie führten den vorgeschriebenen Führerschein/die Übersetzung des ( B - 1 ) 10,00 
 ausländischen Führerscheins *) nicht mit. 
 § 4 Abs. 2, § 75 FeV; § 24 StVG; 168 BKat 
        
204106 Sie händigten auf Verlangen der zuständigen Person den Führerschein/ ( B - 1 ) 10,00 
 die Übersetzung des ausländischen Führerscheins *) nicht aus. 
 § 4 Abs. 2, § 75 FeV; § 24 StVG; 251 BKat 
        

TBNR Bemerkungen 

204100; 204106 *) Zutreffendes angeben 



Sonderbestimmung für das Führen von Mofas etc. - § 5 FeV Seite 213/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

205000 Sie führten ein Mofa/einen motorisierten Krankenfahrstuhl *), ( B - 1 ) 20,00 
 obwohl Sie die dafür erforderliche Prüfung nicht abgelegt haben. 
 § 5 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
205006 Sie führten eine Mofa-Ausbildung/die Ausbildung zum Führen von ( B - 1 ) 25,00 
 motorisierten Krankenfahrstühlen *) durch, ohne die erforderliche 
 Fahrlehrerlaubnis zu besitzen/von der Fahrlehrerlaubnis Gebrauch 
 machen zu können **). 
 § 5 Abs. 2, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
205012 Sie stellten eine Bescheinigung über die Ausbildung zum Führen eines ( B - 1 ) 25,00 
 Mofas/motorisierten Krankenfahrstuhls *) aus, obwohl Sie keine 
 Ausbildung durchgeführt haben, die den Mindestanforderungen der 
 Anlage 1 zur Fahrerlaubnis-Verordnung entspricht. 
 § 5 Abs. 2, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
205100 Sie führten beim Führen eines Mofas/motorisierten Kranken- ( B - 1 ) 10,00 
 fahrstuhls *) die Prüfbescheinigung nicht mit. 
 § 5 Abs. 4, § 75 FeV; § 24 StVG; 168 BKat 
        
205106 Sie händigten auf Verlangen der zuständigen Person die ( B - 1 ) 10,00 
 Prüfbescheinigung nicht aus. 
 § 5 Abs. 4, § 75 FeV; § 24 StVG; 251 BKat 
        

TBNR Bemerkungen 

205000; 205006; *)  Zutreffendes angeben 
205012; 205100 
205006 **) Zutreffendes angeben 



Mindestalter der Kraftfahrzeugführer - § 10 FeV Seite 214/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

210000 Sie führten ein fahrerlaubnisfreies Kraftfahrzeug, obwohl Sie das ( B - 1 ) 10,00 
 15. Lebensjahr nicht vollendet hatten. 
 § 10 Abs. 3, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
210006 Sie nahmen vor Vollendung des 16. Lebensjahres ein Kind unter 7 Jahren ( B - 1 ) 10,00 
 auf einem Mofa mit. 
 § 10 Abs. 4, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
210012 Sie führten ein Kraftfahrzeug, ohne die Auflagen *) zu beachten. ( B - 1 ) 25,00 
 § 10 Abs. 2, § 75 FeV; § 24 StVG; 169 BKat 
        

TBNR Bemerkungen 

210012 *) Auflagen angeben 



Geltungsdauer der FE, Beschränkungen u. Auflagen - § 23 FeV Seite 215/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

223100 Sie führten ein Kraftfahrzeug, ohne die Auflagen *) zu beachten. ( B - 1 ) 25,00 
 § 23 Abs. 2, § 75 FeV; § 24 StVG; 169 BKat 
        

TBNR Bemerkungen 
223100 *)  Auflagen angeben 



Ausfertigung des Führerscheins - § 25 FeV Seite 216/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

225000 Sie zeigten den Verlust Ihres bisherigen Führerscheins nicht ( B - 1 ) 10,00 
 unverzüglich an und ließen sich kein Ersatzdokument ausstellen. 
 § 25 Abs. 4, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
225100 Sie lieferten Ihren bisherigen Führerschein, nachdem er nach Aushändi- ( B - 1 ) 25,00 
 gung des neuen wieder aufgefunden wurde, nicht unverzüglich der zu- 
 ständigen Fahrerlaubnisbehörde ab. 
 § 25 Abs. 5, § 75 FeV; § 24 StVG; 170 BKat 
        

TBNR Bemerkungen 



Sonderbestimmungen für Inhaber ausländischer FE - § 28 FeV Seite 217/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

228100 Sie führten ein Kraftfahrzeug, ohne die Auflagen *) zur ausländischen ( B - 1 ) 25,00 
 Fahrerlaubnis zu beachten. 
 § 28 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; 169 BKat 
        

TBNR Bemerkungen 

228100 *) Auflagen angeben 



Entziehung, Beschränkung, Auflagen - §§ 46, 47 FeV Seite 218/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

246100 Sie führten das Kraftfahrzeug im Straßenverkehr und beachteten dabei ( B - 1 ) 25,00 
 nicht die nachträglich angeordnete Auflage *) der Fahrerlaubnisbehör- 
 de. 
 § 46 Abs. 2, § 75 FeV; § 24 StVG; 169 BKat 
        
247100 Sie lieferten Ihren Führerschein nach Entziehung der Fahrerlaubnis ( B - 1 ) 25,00 
 nicht unverzüglich der entscheidenden Behörde ab. 
 § 47 Abs. 1, § 75 FeV; § 24  StVG; 170 BKat 
        
247106 Sie legten Ihren Führerschein zur Eintragung von Beschränkungen ( B - 1 ) 25,00 
 oder Auflagen *) nicht unverzüglich der entscheidenden Behörde vor. 
 § 47 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; 170 BKat 
        
247112 Sie lieferten Ihren EU- oder EWR-Führerschein nach Entziehung der ( B - 1 ) 25,00 
 Fahrerlaubnis nicht unverzüglich der entscheidenden Behörde ab. 
 § 47 Abs. 2, § 75 FeV; § 24 StVG; 170 BKat 
        
247118 Sie legten Ihren ausländischen Führerschein der Fahrerlaubnisbehörde ( B - 1 ) 25,00 
 zur Eintragung der Entziehung der Fahrerlaubnis nicht vor. 
 § 47 Abs. 3, § 75 FeV; § 24 StVG; 170 BKat 
        

TBNR Bemerkungen 

246100 *) Auflage angeben 
247106 *) Beschränkungen oder Auflagen angeben 



Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung - § 48 FeV Seite 219/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

248600 Sie beförderten in dem Fahrzeug Personen ohne die erforderliche A - 3 75,00 
 Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung. 
 § 48 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; 171 BKat 
        
248100 Sie beförderten in dem Fahrzeug Personen, ohne den erforderlichen ( B - 1 ) 10,00 
 Führerschein zur Fahrgastbeförderung mitzuführen. 
 § 48 Abs. 3, § 75 FeV; § 24 StVG; 168 BKat 
        
248124 Sie händigten auf Verlangen der zuständigen Person den erforderlichen ( B - 1 ) 10,00 
 Führerschein zur Fahrgastbeförderung nicht aus. 
 § 48 Abs. 3, § 75 FeV; § 24 StVG; 251 BKat 
        
248106 Sie ordneten die Inbetriebnahme des Fahrzeuges zur Fahrgastbeförderung ( A - 1 ) 35,00 
 an, obwohl dessen Führer die erforderlichen Ortskenntnisse nicht 
 nachgewiesen hat bzw. ließen sie zu. 
 § 48 Abs. 8, § 75 FeV; § 24 StVG; 173 BKat 
        
248606 Sie ordneten die Inbetriebnahme des Fahrzeuges zur Fahrgastbeförderung A - 3 75,00 
 an, obwohl dessen Führer die erforderliche Fahrerlaubnis zur 
 Fahrgastbeförderung nicht besaß bzw. ließen sie zu. 
 § 48 Abs. 8, § 75 FeV; § 24 StVG; 172 BKat 
        
248112 Sie lieferten Ihren Führerschein zur Fahrgastbeförderung nach Entzieh- ( B - 1 ) 25,00 
 ung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung nicht unverzüglich bei 
 der entscheidenden Behörde ab. 
 § 48 Abs. 10, § 47 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; 170 BKat 
        
248118 Sie lieferten Ihren Führerschein zur Fahrgastbeförderung nach Entzieh- ( B - 1 ) 25,00 
 ung der allgemeinen Fahrerlaubnis nicht unverzüglich bei der entschei- 
 denden Behörde ab. 
 § 48 Abs. 10, § 47 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 StVG; 170 BKat 
        

TBNR Bemerkungen 



Begleitetes Fahren ab 17 Jahre - Voraussetzungen - § 48a FeV Seite 219/ 1 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

248500 Sie verstießen gegen die Auflage in der Prüfungsbescheinigung, indem B - 1 50,00 
 Sie sich nicht von einer in der Prüfungsbescheinigung namentlich 
 aufgeführten Person begleiten ließen. (s. Bemerkung) 
 § 48a Abs. 2, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        
248000 Sie führten die Prüfungsbescheinigung nicht mit bzw. händigten sie auf ( B - 1 ) 10,00 
 Verlangen nicht aus. 
 § 48a Abs. 3, § 75 FeV; § 24 StVG; -- BKat 
        

TBNR Bemerkungen 
248500 - Der Auflagenverstoß des Fahrens ohne Begleiter geschieht in der Regel 
   vorsätzlich. Die Ahndung erfolgt deshalb nicht nach den Regelsätzen des BKat. 



Nicht bedruckt Seite 219/ 2 

        



Ausnahmen - § 74 FeV Seite 220/ 0 
 TBNR Tatbestandstext   FaP-Pkt Euro FV 

274100 Sie befolgten nicht die Auflagen *), die mit der Genehmigung von Aus- ( B - 1 ) 25,00 
 nahmen von Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung verbunden 
 worden sind. 
 § 74 Abs. 3, § 75 FeV; § 24 StVG; 169 BKat 
        
274106 Sie führten die Bescheinigung über eine erteilte Ausnahmegenehmigung ( B - 1 ) 10,00 
 oder angeordnete Auflage nicht mit. 
 § 74 Abs. 4, § 75 FeV; § 24 StVG; 168 BKat 
        
274112 Sie händigten auf Verlangen der zuständigen Person eine erteilte ( B - 1 ) 10,00 
 Ausnahmegenehmigung oder angeordnete Auflage nicht aus. 
 § 74 Abs. 4, § 75 FeV; § 24 StVG; 251 BKat 
        

TBNR Bemerkungen 




